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Hofstetten-Grünau, 24. Juni 2025 
 

Förderrichtlinien für ENERGIESPARENDE MASSNAHMEN 

 

Ziel der Fördermaßnahmen  
 

1. Verbesserung der Umweltsituation durch Verminderung der CO
2
-Emission und Senkung 

des Energieverbrauches  
2. Ersatz von Importenergie durch vermehrte Nutzung erneuerbarer, heimischer 

Energieträger  
3. Stärkung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger  

 

Allgemeine Fördervoraussetzungen  

1. Unter förderungswürdigen Objekten sind Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser, 
Doppelhäuser, die durch eine durchgehende Feuermauer getrennte Wohneinheiten 
aufweisen, Vereinsheime, nicht aber Wohnhausanlagen gemeinnütziger 
Baugenossenschaften, Häuser für Saisonwohnungen, Notunterkünfte, Baracken, 
Behelfsheime und Bauwerke vorübergehenden Bestandes zu verstehen.  

2. Das förderwürdige Objekt muss sich im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Hofstetten-
Grünau befinden.  

3. Förderungswerber müssen ihren Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau 
haben. Das Gebäude, für das die Förderung gewährt wurde, muss ganzjährig bewohnt oder 
genutzt werden.  

4. Je Förderungswerber (Objekt) können pro Jahr 1 energiesparende Maßnahmen gefördert und 
in einem Zeitraum von zehn Jahren kann je energiesparender Maßnahme nur einmal eine 
Förderung durch die Marktgemeinde Hofstetten-Grünau gewährt werden (gilt auch für 
Erweiterungen).  

5. Die Anschaffung bzw. Errichtung der Fördermaßnahme muss durch ein Unternehmen 
erfolgen, welches einen Standort in der Kleinregion Pielachtal hat. Dazu zählen alle 
Mitgliedsgemeinden des Vereins der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal. 
Ausgenommen von diesem Punkt der Fördervoraussetzungen sind Maßnahmen, welche nicht 
in der Kleinregion bezogen werden können. 
 

Förderungswerber  

1. Als Förderungswerber gelten natürliche Personen, Gemeinschaften nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz und Vereine.  

2. Natürliche Personen als Förderungswerber müssen EU-Bürger oder solchen gleichgestellt 
sein. 

3. Ist der Förderungswerber nicht Eigentümer des Objektes, an welchem die zu fördernde Anlage 
bzw. die zu fördernde Maßnahme angebracht ist bzw. werden soll, so ist die schriftliche 
Zustimmung des/der Eigentümer(s) erforderlich.  

  






